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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 

mit dem neuen Sozialstaatskonzept hat die SPD eine dringend 

benötigte Debatte über die Zukunft unseres gesellschaftlichen 

Zusammenlebens angestoßen. Der Großteil der Bevölkerung 

stimmt den Reformvorschlägen, wie der von Bundesarbeits-

minister Hubertus Heil initiierten Grundrente, zu. Selbst von 

Anhängern von CDU/CSU und FDP wird dies mehrheitlich 

gutgeheißen. Das vorgestellte Konzept wird in den kommenden 

Jahren Leitlinie unserer gesamten Partei sein und wir werden 

dafür werben. In der großen Koalition werden wir nun darauf 

drängen, die nächsten Schritte hin zu einem gerechteren 

Sozialstaat zu gehen. Während die Union die oberen 

Gehaltsklassen durch die Abschaffung des Soli entlasten möchte, 

treten wir hingegen für eine umfassende Reform ein, die den 

Bedürftigen und denjenigen, die in unserer Gesellschaft 

bisweilen zu wenig Anerkennung für ihre Arbeit erhalten haben, 

ein. 

Mit dem in dieser Woche verabschiedeten Gesetz zur 

Organspende stärken wir die Organspendestrukturen in den 

Entnahmekrankenhäusern. Wir sorgen insbesondere dafür, dass 

die Transplantationsbeautragten mehr Kompetenzen erhalten, 

um das Spenderpotenzial besser auswerten zu können. Wir 

müssen es schaffen, die seit 2012 rückgängigen Spenderzahlen 

endlich wieder zu erhöhen. Die Kliniken werden finanziell dabei 

unterstützt, in dem die von ihnen erbrachten Leistungen sowie 

die Freistellung der Transplantationsbeauftragten pauschal 

bezahlt werden. In diesem Gesetz wird auch der Austausch 

anonymisierter Schreiben zwischen Angehörigen von 

Organspendern und den Organempfängern geregelt. Für viele 

Betroffene ist dieser von großer Bedeutung. 

Ich habe mich diese Woche weiterhin über den Besuch von 50 

Interessierten aus dem Wahlkreis im Deutschen Bundestag 

gefreut. Natürlich war auch hier das Sozialstaatskonzept ein 

Thema unter anderen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende. 

Ihre 
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Foto  
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Statement 
der Woche 
 

 

„Es gibt einen Grund, warum es 

soziale Marktwirtschaft heißt 

und nicht reine Marktwirt-

schaft. Die Grundrente wird die 

soziale Sicherheit in unserem 

Land wieder stärken.“ 
Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär am 

10.02.2019 bezüglich des Vorwurfes, dass die SPD 

die soziale Marktwirtschaft begraben wolle 

Highlights 
der nächsten Wochen 
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Bild oben: 
Besuch einer Gruppe aus dem Wahlkreis im Deutschen Bundestag. Am 
Rande des Plenums hatten wir eine Stunde Zeit, um über aktuelle The-
men der Tagespolitik, wie die Grundrente, zu diskutieren.  
Bild: Bundesregierung / Atelier Schneider. 
 
Bild links: 
Am Freitag, den 15.02.2019, konnte ich Frau Kornelia Schmidt, Vorsit-
zende des Pflegende Angehöriges e.V., und Herrn Hendrik Dohmeyer, 
selbst pflegender Angehöriger, treffen. Sie stellten mir ihre deutsch-
landweite "P17-Petitionskampagne" zur Schaffung von mehr Entlas-
tungsangeboten durch Änderung der Länderverordnungen vor. 
Bild: Büro Dittmar. 
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TOP-THEMA 

KOALITION STÄRKT 
FAMILIEN 

 
Am Donnerstag hat der Bundestag den 

Entwurf für das Starke-Familien-Ge-

setz der Koalition in erster Lesung be-

raten. Das Vorhaben, Familien mit we-

nig Geld zu stärken, ist auf Druck der 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-

kraten im Koalitionsvertrag verankert 

worden. 

 

„Familien halten unsere Gesellschaft 

zusammen. Familien zu stärken und zu 

entlasten, ist deshalb ein wichtiges 

Ziel“ – so steht es dort. Das neue Ge-

setz hilft insbesondere Familien und Al-

leinerziehenden mit wenig Geld, weil 

damit der so genannte Kinderzuschlag 

erhöht und die Leistungen für Teilhabe 

und Bildung weiter verbessert werden. 

Der Kinderzuschlag ist eine finanzielle 

Unterstützung des Staates für erwerbs-

tätige Eltern, deren Einkommen nicht 

ausreicht, um auch den Unterhalt ihrer 

Kinder ausreichend zu sichern. Der 

Kinderzuschlag funktioniert dann wie 

ein Zuschlag zum Kindergeld. 

 

Kinderarmut zu bekämpfen, ist eines 

der wichtigsten politischen Vorhaben 

der SPD-Fraktion. Mit diesem Gesetz, 

das die SPD-Fraktion vorangetrieben 

hat, geht die Koalition dabei jetzt einen 

entscheidenden Schritt voran. 

 

Ausweitung des Kinderzu-

schlags 

 

 Der Kinderzuschlag wird von derzeit 

170 Euro auf 185 Euro monatlich ange-

hoben, so dass er zusammen mit dem 

Kindergeld das Existenzminimum ab-

deckt. Der Kinderzuschlag soll auch 

nicht mehr schlagartig wegfallen, wenn 

bestimmte Einkommensgrenzen über-

schritten wer-den. Mehr Familien sol-

len die Chance erhalten, durch eigenes 

Erwerbseinkommen unabhängig von 

den Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende zu werden. 

 Der Bewilligungszeitraum für den Kin-

derzuschlag wird auf sechs Monate 

vereinheitlicht. Ebenso wird der Be-

messungszeitraum auf sechs Monate 

vor dem Antragszeitpunkt festgesetzt. 

Es wird auch unbürokratischer, die 

Nachweise für die Prüfung dazu zu er-

bringen. 

 Kindeseinkommen soll den Kinderzu-

schlag nur noch zu 45 Prozent statt wie 

bisher zu 100 Prozent mindern – wenn 

dadurch nicht mehr als 100 Euro von 

diesem Kindeseinkommen unberück-

sichtigt bleiben. 

 Zusätzliches Einkommen von Eltern 

mindert den Kinderzuschlag nur noch 

um 45 Prozent statt wie derzeit um 50 

Prozent. 

 Und um zu vermeiden, dass der Kin-

derzuschlag bei Eltern schlagartig ent-

fällt, wenn ihr Verdienst eine Einkom-

mensobergrenze übersteigt, wird die 

obere Einkommensgrenze abge-

schafft. 

 

Außerdem soll es mit dem Gesetz ei-

nen erweiterten Zugang zum Kinderzu-

schlag für Familien geben, die in so ge-

nannter verdeckter Armut leben; d. h., 

wenn sie bisher kein Arbeitslosengeld 

II beziehen und ihnen mit ihrem Er-

werbseinkommen, dem Kinderzu-

schlag und gegebenenfalls dem Wohn-

geld höchstens 100 Euro fehlen, um 

Hartz IV zu vermeiden. 

 

Die ersten drei Maßnahmen treten am 

1. Juli 2019 in Kraft, die weiteren drei 

am 1. Januar 2020. 

 

Mehr Möglichkeiten zur Teilhabe 

 
Bei den Leistungen für Bildung und 

Teilhabe geht es darum, die Chancen 

für Kinder in der Kita und der Schule zu 

verbessern, so dass jedes Kind es 

„packt“. Das Bildungs- und Teilhabepa-

ket (BuT) richtet sich an Familien, die 

Leistungen der Grundsicherung erhal-

ten, Kinder-zuschlag oder Wohngeld 

beziehen. Diese Leistungen ermögli-

chen Kindern und Jugendlichen, an Bil-

dungs- und Förderangeboten in der 
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Schule oder in ihrer Freizeit teilzuneh-

men. 

Hier sind nun mit dem neuen Gesetz 

folgende Verbesserungen vorgesehen: 

 

 Der Betrag für die Ausstattung mit per-

sönlichem Schulbedarf wird von 100 

auf 150 Euro erhöht. 

 Die Eigenanteile bei gemeinschaftli-

cher Mittagsverpflegung und Schüler-

beförderung fallen weg. 

 Es kommt eine Regelung, dass Kinder 

auch dann kostenlos Nachhilfe erhal-

ten können, wenn sie nicht akut verset-

zungsgefährdet sind. Diese bisher be-

stehende Voraussetzung entfällt – was 

dazu führt, dass mehr Kids durch Lern-

förderung unterstützt werden können. 

 Gesonderte Anträge als Leistungsvo-

raussetzung für Schulausflüge, Schü-

lerbeförderung, gemeinschaftliche Mit-

tagsverpflegung und Teilhabeleistun-

gen fallen übrigens auch weg. 

Im Klartext bedeutet das: Die Fahrt mit 

dem Schulbus wird für Familien mit we-

nig Geld ebenso kostenfrei wie das 

Schulessen. Die Voraussetzungen für 

Nachhilfe werden vereinfacht. 

Die neuen Regeln treten am 1. August 

2019 in Kraft. 

 

Weitere Verbesserungen geplant 

 
Katja Mast, stellvertretende SPD-

Fraktionschefin, erläutert: „Mit der Ver-

besserung des Kinderzuschlags und 

mehr Geld und Möglichkeiten für das 

Dabei-Sein in Schule, Sport, Kultur und 

Nachhilfe schaffen wir mehr Chancen-

gerechtigkeit für Kinder. Der neue Kin-

derzuschlag wird gerechter, honoriert 

eigenes Einkommen der Familien stär-

ker und ist ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zu einer Kindergrundsicherung.“ 

 

Mast kündigt an: „Im parlamentari-

schen Verfahren werden wir uns unter 

anderem dafür ein-setzen, den Teilha-

bebetrag für Freizeitangebote in Sport, 

Spiel, Kultur und Nachhilfe von heute 

10 Euro monatlich zu erhöhen. Mit da-

bei zu sein wollen wir auch Kindern er-

möglichen, deren Eltern sich dies sonst 

nicht leisten könnten.“ 

Das Wichtigste zusammenge-

fasst: 
Kein Kind soll in Armut aufwachsen. Mit 

dem Starke-Familien-Gesetz unter-

stützt die Koalition gezielt Familien, in 

denen trotz Arbeit das Geld knapp ist. 

Ein neu neugestalteter Kinderzuschlag 

soll dafür sorgen, dass deutlich mehr 

Eltern zusätzlich unterstützt werden 

und nicht wegen ihrer Kinder in Hartz 

IV rutschen. Für Kinder aus Familien 

mit wenig Geld werden die Schülerbe-

förderung und das Schulessen kosten-

frei. Außerdem wird der Zugang zu 

Lernförderung erleichtert und der Zu-

schuss zum Schulbedarf erhöht. 

 

 

 

SOZIALES 

SO SOLL DIE 
GRUNDRENTE 
FUNKTIONIEREN 

 
Ein großer Teil der Menschen hat jahr-

zehntelang gearbeitet. Sie haben Kin-

der großgezogen, Angehörige ge-

pflegt, einen Beitrag zum Gemeinwohl 

geleistet. Nicht selten das Ergebnis: 

eine so kleine Rente, mit der sich das 

Leben kaum bezahlen lässt. Was folgt, 

ist der Weg zum Amt und die Grundsi-

cherung. 

 

Das will die SPD-Bundestagsfraktion 

nicht länger hinnehmen. Das Vertrauen 

in die gesetzliche Rente ist wesentlich 

für den gesellschaftlichen Zusammen-

halt. Es ist aber auch Aufgabe der So-

lidargemeinschaft sicherzustellen, 

dass Arbeit sich lohnt und Menschen 

nach einem langen Arbeitsleben im Al-

ter ein Auskommen haben, das ihre 

Leistung respektiert und anerkennt. 

 

Mit der geplanten Grundrente will die 

SPD-Bundestagsfraktion dafür sorgen, 

dass die Menschen sich auf das Kern-

versprechen des Sozialstaats verlas-

sen können: Wer jahrzehntelang in die 

Rentenversicherung eingezahlt hat, 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

5 

soll im Alter ordentlich abgesichert 

sein. Und zwar besser als derjenige, 

der nur kurzzeitig oder gar keine Bei-

träge geleistet hat − das ist eine Frage 

der Gerechtigkeit. 

 

Minister hat Konzept vorgelegt 

 
Die Grundrente soll den Auftrag aus 

dem Koalitionsvertrag umsetzen: Nach 

Jahrzehnten der Arbeit, Kindererzie-

hung oder Pflege von Angehörigen soll 

jeder am Ende besser dastehen, als 

hätte er keine oder nur kurzzeitig Bei-

träge geleistet. 

 

Das Konzept von Bundessozialminister 

Hubertus Heil (SPD) zur Grundrente 

sieht folgendermaßen aus: 

 

Die Rente wird um einen Zuschlag er-

höht, wenn die Versicherten mindes-

tens 35 Jahre „Grundrentenzeiten“ vor-

weisen können – das sind Pflichtbei-

tragszeiten vor allem aus Beschäfti-

gung, Kindererziehung und Pflegetätig-

keit. Grundlage der Berechnung sind 

die in den Grundrentenzeiten erworbe-

nen Entgeltpunkte, die aufgrund der ei-

genen Beiträge während des gesam-

ten Versicherungslebens aus den 

Grundrentenzeiten erworben wurden. 

 

Die Höhe der Grundrente ergibt sich 

aus den im Einzelfall erworbenen Ent-

geltpunkten und einem Zuschlag. Kon-

kret wird ab 35 Jahren „Grundrenten-

zeiten“ und einem Durchschnittswert 

von 0,2 Entgeltpunkten (EP) der 

Durchschnittswert auf das 2-Fache an-

gehoben, maximal aber auf 0,8 EP pro 

Jahr. Für Menschen, die zum Beispiel 

35 Jahre für ein Einkommen in Höhe 

des Mindestlohns bei Vollzeit gearbei-

tet haben, führt das zu einer monatli-

chen Bruttorente oberhalb der durch-

schnittlichen Grundsicherung. Mit hö-

herem Einkommen wird der Zuschlag 

allmählich abgeschmolzen. 

 

Ganz konkret: Eine Friseurin, die 40 

Jahre auf dem Niveau des Mindest-

lohns voll gearbeitet hat, kommt derzeit 

auf eine monatliche Rente von 512,48 

Euro. Mit der Grundrente käme sie 

künftig auf eine Monatsrente von 

960,90 Euro. 

 

SPD-Fraktion lehnt Bedürftig-

keitsprüfung strikt ab 

 
Die Grundrente wird ohne Bedürftig-

keitsprüfung ermittelt. Das ist klarer 

Standpunkt der SPD-Bundestags-

fraktion. Denn es geht um die Betrach-

tung jeder einzelnen Person und deren 

Leben. Davon werden 3 bis 4 Millionen 

Menschen profitieren können, ein gro-

ßer Anteil davon sind Frauen. Die So-

zialdemokraten erkennen die Lebens-

leistung von heutigen und künftigen 

Rentnerinnen und Rentnern an. Des-

wegen sollen die Regelungen auch für 

alle gelten. 

 

Zur Wahrheit gehört: Nicht in allen Fäl-

len wird die Höherwertung raus aus der 

Grundsicherung führen. Darum soll die 

Grundrente mit Verbesserungen beim 

Wohngeld und der Einführung eines 

Freibetrags in der Grundsicherung 

flankiert werden. 

 

Rentnerinnen und Rentnern, die min-

destens 35 Jahre Beiträge zur gesetz-

lichen Rentenversicherung gezahlt ha-

ben, soll künftig ein pauschaler Freibe-

trag beim Wohngeld gewährt wer-den. 

In der Höhe soll sich der Freibetrag an 

dem bereits für schwerbehinderte Men-

schen existierenden Freibetrag von 

125 Euro orientieren. 

 

Wer 35 Jahre lang in der gesetzlichen 

Rentenversicherung versichert war, 

soll außerdem einen Freibetrag in der 

Grundsicherung erhalten. Damit stellen 

wir in allen Fällen für langjährig Versi-

cherte sicher, dass das Alterseinkom-

men oberhalb der Grundsicherung 

liegt. Schließlich muss es einen Unter-

schied machen, ob man sein Leben 

lang gearbeitet hat oder nicht – auch im 

Geldbeutel. 

Der Freibetrag soll 25 Prozent der indi-

viduellen Rente umfassen, maximal 

aber aktuell 106 Euro (25 Prozent der 

Regelbedarfsstufe 1). 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

6 

Das Bundessozialministerium wird bis 

spätestens Mai einen Gesetzentwurf 

vorlegen, der dann zügig vom Bundes-

kabinett verabschiedet werden soll. 

Anschließend wird er vom Deutschen 

Bundestag beraten – und soll noch die-

ses Jahr beschlossen werden. 

 

Das Wichtigste zusammenge-

fasst: 
Bundessozialminister Hubertus Heil 

(SPD) hat Eckpunkte für eine neue 

Grundrente vorgelegt. Lebensleistung 

verdient Respekt. Wer 35 Jahre lang 

gearbeitet, Kinder erzogen oder Ange-

hörige gepflegt hat, muss im Alter mehr 

haben als die Grundsicherung. Die 

Rente soll dem neuen Konzept zufolge 

um einen Zuschlag erhöht werden, 

wenn die Versicherten mindestens 35 

Jahre „Grundrentenzeiten“ vorweisen 

können – das sind Pflichtbeitragszeiten 

vor allem aus Beschäftigung, Kinderer-

ziehung und Pflegetätigkeit. Grundlage 

der Berechnung sind die in den „Grund-

rentenzeiten“ erworbenen Entgelt-

punkte, die aufgrund der eigenen Bei-

träge während des gesamten Versi-

cherungslebens aus den Grundrenten-

zeiten erworben wurden. Eine Bedürf-

tigkeitsprüfung soll es nicht geben. 

Noch vor dem Sommer soll ein Gesetz-

entwurf vorliegen. 

 

 

 

SOZIALPOLITIK 

DIE ARBEIT DER 
ZUKUNFT SICHERN 
UND GESTALTEN – 
NEUES KONZEPT ZUM 
SOZIALSTAAT 2025 

 
Wie sieht ein gerechter und moderner 

Sozialstaat in der Zukunft aus? Die De-

batte darüber haben die Sozialdemo-

kratinnen und Sozialdemokraten in die-

ser Woche mit einem Konzept für den 

Sozialstaat 2025 eröffnet („Arbeit – So-

lidarität – Menschlichkeit. Ein neuer 

Sozialstaat für eine neue Zeit“). Am 

Freitag hat der Bundestag über das 

Konzept in einer Aktuellen Stunde de-

battiert. 

 

Mit dem Sozialstaatskonzept sollen die 

Weichen für eine gerechte Gesell-

schaft von morgen gestellt werden. An-

drea Nahles, Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion, sagt: „Wir haben 

uns die Herausforderungen ange-

schaut, vor denen wir stehen und neue 

sozialdemokratische Antworten darauf 

formuliert. Diese Antworten folgen un-

serem klaren Kompass: Solidarität, Zu-

sammenhalt, Menschlichkeit. Unser 

Sozialstaatskonzept ist das Herzstück 

unserer neuen sozialdemokratischen 

Politik.“ 

 

Damit werde ein neuer Ansatz verfolgt, 

so Nahles, eine andere Haltung und 

eine andere Perspektive: „Wir gehen 

von denen aus, die Hilfe und Unterstüt-

zung benötigen und nicht denjenigen, 

die die Solidarität der Gemeinschaft 

missbrauchen. Wir setzen auf Leis-

tungsgerechtigkeit und Solidarität“, er-

klärt die Fraktionschefin. 

 

Chancen und Schutz in der 

neuen Arbeitswelt 

 
In dem Konzept heißt es: „Der techno-

logische Wandel der Arbeitswelt be-

schleunigt sich massiv. Arbeit verän-

dert sich mit neuen Berufsbildern, Ar-

beitszeitmodellen und Qualifikations-

anforderungen. Das eröffnet für viele 

große Chancen und auch neue Arbeit. 

Es führt aber auch dazu, dass Men-

schen Sorge haben, ihren Arbeitsplatz 

zu verlieren oder nur noch schlecht be-

zahlte und unsichere Arbeit zu finden.“ 

 

Durch den technologischen Wandel 

wird die Arbeit nicht ausgehen, sie wird 

sich nur stark und immer schneller ver-

ändern. Die Antwort aus sozialdemo-

kratischer Perspektive darauf ist das 

„Recht auf Arbeit“. Das bedeutet, dass 

sich die Solidargemeinschaft dazu ver-

pflichtet, sich um jeden Einzelnen zu 
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kümmern und jedem Arbeit und Teil-

habe zu ermöglichen. 

 

Leistungsgerechtigkeit steht in dem 

Konzept im Mittelpunkt. Ganz konkret: 

Je länger man in die Arbeitslosenversi-

cherung einbezahlt hat, desto länger 

soll man auch Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld haben. Ältere brauchen einen 

längeren Anspruch als Jüngere. Alle 

sollen einen Anspruch auf Qualifizie-

rung bekommen. Zudem soll ein Recht 

auf Weiterbildung geschaffen werden. 

 

Anspruch auf Teilhabe und Kin-

dergrundsicherung 

 
Die Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten schlagen vor, ein neues 

Bürgergeld einzuführen: Das Bürger-

geld ist aus der Perspektive der Men-

schen gedacht, die den Sozialstaat 

brauchen, nicht aus der Perspektive 

derer, die ihn missbrauchen. Die Sozi-

aldemokraten wollen die bestehende 

Grundsicherung grundlegend verän-

dern und deswegen mit dem Bürger-

geld einen Leistungsanspruch für Absi-

cherung und Teilhabe (Recht auf Ar-

beit) schaffen. Das „Recht auf Arbeit“ 

bedeutet, dass die Bürgerinnen und 

Bürger ein passgenaues Angebot auf 

Weiterbildung/Qualifizierung oder auch 

ein Angebot auf Arbeit er-halten sollen. 

 

Und weil Kinder nicht in die Sozialhilfe 

gehören, soll es eine eigenständige 

Kindergrundsicherung geben. 

 

Zentral ist für die Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten, den Wert der 

Arbeit zu sichern. Dafür wollen sie ei-

nen höheren Mindestlohn und eine 

Stärkung der Tarifbindung. In Deutsch-

land soll jeder von seinem Lohn ein gu-

tes Leben führen können. 

 

Außerdem neu: In Zeiten des digitalen 

Wandels sollen moderne Arbeitneh-

merrechte für eine neue Zeit geschaf-

fen werden: ein Recht auf Home-

Office, auf Nichterreichbarkeit und ein 

Zeitkonto für alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer. 

 

Kerstin Tack, arbeitsmarkt- und sozial-

politische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion, sagt: „Es ist wich-

tig, dass sich die Menschen auf einen 

Sozialstaat auf Augenhöhe verlassen 

können. Darauf, dass sie bei Arbeitslo-

sigkeit und im Alter geschützt sind, 

dass sie respektvoll behandelt werden 

und gleichberechtigt teilhaben kön-

nen.“ 

 

 

 

RECHTSPOLITIK 

ÄRZTE SOLLEN IN 
ZUKUNFT STRAFFREI 
ÜBER 
SCHWANGERSCHAFTS
ABBRÜCHE 
INFORMIEREN 
KÖNNEN 

 
Nach langen und intensiven Beratun-

gen haben die Koalitionsfraktionen am 

Freitag einen Gesetzesvorschlag ein-

gebracht, der es Ärztinnen und Ärzten 

ermöglichen soll, in Zukunft auf ihren 

Internetseiten über die Durchführung 

von Schwangerschaftsabbrüchen zu 

informieren. Es geht dabei um eine Än-

derung des § 219a Strafgesetzbuch 

(StGB). 

 

Bislang ist es so, dass sich Ärztinnen 

und Ärzte strafbar machen, wenn sie 

auf ihren Internetseiten über die Durch-

führung von Schwangerschaftsabbrü-

chen objektiv informieren. Die Verurtei-

lung der Gießener Ärztin Kristina Hänel 

und weitere laufende Strafverfahren 

gegen Ärztinnen und Ärzte wegen § 

219a StGB zeigen sehr deutlich, dass 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

besteht, damit Ärztinnen und Ärzte 

straffrei über die Durchführung von 

Schwangerschaftsabbrüchen objektiv 

informieren können. 
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Für die Sozialdemokratinnen und Sozi-

aldemokraten waren in den Verhand-

lungen über eine Gesetzesänderung 

drei Ziele maßgeblich: die Informati-

onsrechte von Frauen stärken, Rechts-

sicherheit schaffen und eine Entkrimi-

nalisierung der Ärztinnen und Ärzte er-

reichen. Frauen, die ungewollt schwan-

ger werden und über einen Schwan-

gerschaftsabbruch nach-denken, sind 

meist in einer persönlichen Notsitua-

tion. Unkompliziert und schnell Hilfe 

und Unterstützung zu erhalten, ist in 

diesem Moment sehr wichtig. 

 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Ver-

besserung der Information über einen 

Schwangerschaftsabbruch sieht daher 

unter anderem Folgendes vor: 

 

 In Zukunft dürfen Ärztinnen und Ärzte, 

Krankenhäuser und sonstige relevante 

Einrichtungen selbst darüber informie-

ren, dass sie Schwangerschaftsabbrü-

che unter den gesetzlichen Vorausset-

zungen durchführen. Zum Beispiel auf 

der eigenen Internetseite. Das wird in § 

219a StGB klargestellt. Diese Informa-

tion ist künftig ausdrücklich nicht straf-

bar. 

 Frauen werden leichter erfahren kön-

nen, welche Ärztinnen und Ärzte 

Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-

ren. Die Bundesärztekammer wird eine 

Liste mit Ärztinnen und Ärzten, Kran-

kenhäusern und Einrichtungen führen, 

die Schwangerschaftsabbrüche vor-

nehmen und die von ihnen dabei ange-

wandten Methoden. Die Liste soll mo-

natlich aktualisiert und verschiedenen 

Stellen zur Verfügung gestellt werden. 

Auch Ärztinnen und Ärzte können auf 

diese Informationen verweisen. 

 Die Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung veröffentlicht die je-

weils aktuelle Liste der Bundesärzte-

kammer und weitere Informationen zur 

Durchführung von Schwangerschafts-

abbrüchen. 

 Der bundesweite zentrale Notruf 

„Schwangere in Not“ erteilt ebenfalls 

rund um die Uhr und in 18 Sprachen 

Auskunft.  

 Die Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten haben zudem erreicht, 

dass die Altersgrenze für Versicherte, 

die Anspruch auf Versorgung mit ver-

schreibungspflichtigen, empfängnis-

verhütenden Mitteln haben, vom voll-

endeten 20. auf das vollendete 22. Le-

bensjahr heraufgesetzt wird. 

 

Mit diesem Gesetzentwurf sorgt die Ko-

alition für Rechtssicherheit. Es wird si-

chergestellt, dass Ärzte, Krankenhäu-

ser und andere Einrichtungen die Mög-

lichkeit haben, selbst öffentlich darüber 

zu informieren, dass sie Schwanger-

schaftsabbrüche durchführen. Frauen 

in einer persönlichen Notsituation kön-

nen künftig an die Informationen gelan-

gen, die sie benötigen. 

 

Auch wenn die SPD-Bundestags-

fraktion eine Streichung weiterhin für 

die beste Lösung hält oder den Ärztin-

nen und Ärzten zumindest ermöglichen 

will, Auskunft über die von ihnen ange-

wendete Methode des Schwanger-

schaftsabbruchs zu geben, sind die 

Änderungen durch den Gesetzentwurf 

zumindest ein Schritt in die richtige 

Richtung. Ziel bleibt es weiterhin, Straf-

freiheit und Rechtssicherheit für Ärztin-

nen und Ärzte zu schaffen und das In-

formations-recht für schwangere 

Frauen zu gewährleisten. 

 

Das Wichtigste zusammenge-

fasst: 
In Zukunft dürfen Ärztinnen und Ärzte, 

Krankenhäuser und sonstige relevante 

Einrichtungen selbst darüber informie-

ren, dass sie Schwangerschaftsabbrü-

che unter den gesetzlichen Vorausset-

zungen durchführen. Zum Beispiel auf 

der eigenen Internetseite. Das wird in § 

219a Strafgesetzbuch klargestellt. 

Diese Information ist künftig ausdrück-

lich nicht strafbar, was bisher der Fall 

war. Ärztinnen und Ärzte bekommen 

Rechtssicherheit, betroffene Frauen 

die Information, die sie benötigen. 
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GESUNDHEIT 

BESSERE 
BEDINGUNGEN BEI 
DER ORGANSPENDE 

 
Die Koalition will die Zahl der Organ-

spenden in Deutschland erhöhen. 

Dazu werden nun per Gesetz die Vo-

raussetzungen in den entsprechenden 

Krankenhäusern verbessert. Auch Ver-

gütungen werden erhöht. Am Donners-

tag hat das Parlament den Gesetzent-

wurf der Koalition in 2./3. Lesung be-

schlossen. 

 

Eine Organtransplantation bedeutet für 

viele schwerkranke Menschen die ein-

zige Möglichkeit auf Heilung oder Lin-

derung ihrer Beschwerden. Viele Men-

schenleben können durch eine Organ-

spende gerettet werden. 

Während die Anzahl von Patientinnen 

und Patienten, die auf ein Spenderor-

gan warten, jährlich bei ungefähr 

10.000 Personen liegt, ist die Zahl der 

Organspender seit 2012 rückläufig. 

Häufig fehlt es den Kliniken an Zeit und 

Geld, um mögliche Spender zu identifi-

zieren. 

 

Die Koalition hat sich in ihrem Koaliti-

onsvertrag deshalb auf Folgendes ver-

ständigt: „Wir wollen die Zahl der Or-

ganspenden in Deutschland erhöhen. 

Dazu werden wir eine verbindliche 

Freistellungsregelung für Transplanta-

tionsbeauftragte schaffen und diese fi-

nanzieren. Die Organentnahme wird 

höher vergütet.“ 

 

Stärkung der Transplantations-

beauftragten 

 
Dem Gesetzentwurf zufolge sollen die 

Organspendestrukturen in den so ge-

nannten Entnahmekrankenhäusern 

verbessert werden. Die Organent-

nahme und die Leistungen zur Vorbe-

reitung werden besser vergütet. 

 

 

Dafür sieht der Gesetzentwurf unter 

anderem eine bundeseinheitliche Frei-

stellungsregelung für die Transplantati-

onsbeauftragten der Kliniken vor: Zu-

künftig sollen die Transplantationsbe-

auftragten anteilig von ihren sonstigen 

Aufgaben freigestellt werden. Der zeit-

liche Umfang der Freistellung ist ab-

hängig von der Zahl der Intensivbe-

handlungsbetten im jeweiligen Kran-

kenhaus. 

 

Außerdem sollen die Transplantations-

beauftragten in ihren Einrichtungen Zu-

gang zu den Intensivstationen erhalten 

und uneingeschränkten Einblick in Pa-

tientenakten bekommen, um das 

Spenderpotenzial besser auswerten zu 

können. 

Ebenso legt der Gesetzentwurf eine 

pauschale Abgeltung für Leistungen 

fest, die die Krankenhäuser im Rah-

men einer Organspende erbringen. 

Auch die Freistellung der Transplanta-

tionsbeauftragten wird den Kliniken 

vollständig refinanziert. 

 

Mit der im Gesetzentwurf vorgesehe-

nen Regelung zur Angehörigenbetreu-

ung soll schließlich auch der Aus-

tausch von anonymisierten Schreiben 

zwischen Organempfängern und den 

nächsten Angehörigen des Organ-

spenders klar geregelt werden. Ein sol-

cher Austausch ist für viele Betroffene 

von großer Bedeutung, denn es erhöht 

das Sicherheitsgefühl und das Ver-

trauen. 

 

 

Das Wichtigste zusammenge-

fasst: 
Eine Organtransplantation ist für viele 

schwerkranke Menschen die einzige 

Chance auf Lebensrettung, Heilung o-

der Linderung. Leider geht die Zahl der 

Organspender zurück. Ein neues Ge-

setz der Koalition soll nun die struktu-

rellen und finanziellen Voraussetzun-

gen in den und für die Entnahmekran-

kenhäuser schaffen, um die Organ-

spendezahlen zu erhöhen. 
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FORSCHUNG 

BERICHT DER 
BUNDESREGIERUNG 
ZUR KI-STRATEGIE 

 
Am Freitag hat die Bundesregierung 

den Deutschen Bundestag über die 

Strategie Künstliche Intelligenz (KI-

Strategie) informiert. Das Bundeskabi-

nett hatte die Strategie bereits im No-

vember 2018 beschlossen; beim Digi-

talgipfel im vergangenen Dezember 

war sie offiziell vorgestellt worden.  

 

Es geht dabei um wichtige Weichen zur 

Stärkung des KI-Standorts Deutsch-

land und Europa. Außerdem wird der 

Zusammenhang zwischen KI und For-

schung, Datenschutz und der Zukunft 

der Arbeit in den Mittelpunkt gestellt. 

Mit insgesamt 3 Milliarden Euro Förde-

rung in verschiedensten Bereichen soll 

Deutschland zum weltweit führenden 

KI-Standort entwickelt werden. Denn 

die Wertschöpfung wird zukünftig we-

sentlich davon abhängen, ob die Wirt-

schaft KI im weltweiten Wettbewerb auf 

Spitzenniveau anwenden kann und ob 

die zunehmende Datennutzung gesell-

schaftliche Akzeptanz findet. 

 

Neben wirtschaftlichen Aspekten ste-

hen für die SPD-Fraktion aber ebenso 

Wissenschaft und Forschung und der 

gemeinwohlorientierte Anspruch an 

neue Technologien im Vordergrund. 

Die Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten wollen, dass sich auch der 

Alltag der Bürgerinnen und Bürger, ob 

im Privaten oder am Arbeitsplatz, zum 

Positiven entwickelt. Dafür muss den 

neuen Herausforderungen in der Da-

tenpolitik begegnet und ein angemes-

sener Zugang zu den Daten ermöglicht 

werden. Denn sie sind der neue Roh-

stoff für die Produktion von morgen. 

Technischer Fortschritt ist daran zu 

messen, wie er sozialen, ökologischen 

und wirtschaftlichen Fortschritt gleich-

ermaßen ermöglicht. 
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